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  EU - Sicherheitsdatenblatt  
 
 
                                                            Druckdatum: 24.06.02 
                                                       Überarbeitet am: 15.05.02 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
 
1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung  
 
   Handelsname:  LEINÖLFIRNIS             
 
 
   Angaben zum Hersteller/Lieferanten  
 
   Hersteller/Lieferant:    Malervereinigung 
 
                            Münzgrabenstraße 12 
 
                            A-8010 Graz 
 
 
   Telefon:        0316 82 75 03            Telefax:     0316 47 13 25  3 
 
   Notrufnummer:   0316 47 13 25 
___________________________________________________ ____________________________ 
 
 
2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen                                   
    Chemische Charakterisierung der Zubereitung:  
    lösemittelhaltiger Anstrichstoff 
 
    Gefährliche Inhaltsstoffe,  
    die im Sinne der Richtlinie über gefährliche St offe 67/548/EWG 
    gesundheitsgefährdend sind. 
 
    CAS-Nr.    Bezeichnung nach EG-Richtlinie  %-Ge halt Symbol  R-Sätze        
 
    --- 
 
    (Klartexte der R-Sätze siehe unter Abschnitt 16 ) 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
3.  Mögliche Gefahren der Zubereitung                                          
    Gefahrenbezeichnung:  --- 
    Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwel t:  
      --- 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
4.  Erste-Hilfe-Massnahmen                                                     
    Allgemeine Hinweise  
    Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfäl len ärztlichen Rat 
    einholen. Bei Bewusstlosigkeit keine Verabreich ung über den Mund. 
    Nach Einatmen:  
    Frischluftzufuhr, Betroffenen in Ruhelage bring en und warm halten. Bei 
    unregelmässiger Atmung oder Atemstillstand küns tliche Beatmung einleiten. 
    Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwende n und ärztlichen Rat 
    einholen. 
    Nach Hautkontakt:  
    Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort auszi ehen. Benetzte Haut 
    gründlich mit Wasser und Seife reinigen oder ge eignetes Reinigungsmittel 
    benutzen. Keine  Lösemittel oder Verdünnungen verwenden! 
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Handelsname LEINÖLFIRNIS                                                        
___________________________________________________ _____________________________ 
    Nach Augenkontakt:  
    Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Mi nuten lang reichlich mit 
    sauberem, fliessendem Wasser spülen; ärztlichen  Rat einholen. 
    Nach Verschlucken:  
    Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betr offenen ruhig halten. 
    Kein  Erbrechen einleiten! 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
5.  Massnahmen zur Brandbekämpfung                                            
    Geeignete Löschmittel:  
    Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver , Sprühnebel (Wasser). 
    Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:  Wasserstrahl. 
    Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Ver brennungsprodukte oder  
    entstehende Gase:  
    Bei Brand entsteht schwarzer, dichter Rauch. Da s Einatmen gefährlicher 
    Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschä den verursachen. 
    Besondere Schutzausrüstung:  
    Ggf. Atemschutzgerät erforderlich. Geschlossene  Behälter in Nähe des 
    Brandherdes mit Wasser kühlen. 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
6.  Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung                               
    Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen:  
    Von Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften.  Dämpfe nicht einatmen. 
    Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beac hten. 
    Umweltschutzmassnahmen:  
    Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von 
    Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entspreche nd den örtlichen Gesetzen 
    die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis se tzen. 
    Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:  
    Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaug mittel (z.B. Sand, Erde, 
    Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Ents orgung nach den örtlichen 
    Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behälter n sammeln. Vorzugsweise 
    mit Reinigungsmittel säubern, möglichst keine L ösemittel benutzen 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
7.  Handhabung und Lagerung                                                   
 
    Handhabung                                                                
    Hinweise zum sicheren Umgang:  
    Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger  Lösemmitteldämpfe in der 
    Luft und ein Ueberschreiten der MAK-Grenzwerte vermeiden. Das Material 
    nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht , Feuer und andere Zünd- 
    quellen ferngehalten werden. 
    Das Material kann sich elektrostatisch aufladen : Beim Umfüllen 
    ausschliesslich geerdete Leitunge benutzen. Das  Tragen antistatischer 
    Kleidung inkl. Schuhwerk wird empfohlen. Funken sicheres Werkzeug 
    verwenden. Kontakt mit den Augen und der Hautve rmeiden. Dämpfe und 
    Spritznebel nicht einatmen. Bei der Arbeit nich t essen, trinken, rauchen. 
    Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  Gesetzliche Schutz- und 
    Sicherheitsvorschriften befolgen. 
    Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:  
    Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und bre iten sich über dem Boden 
    aus. Dämpfe bilden zusammen mit Luft ein explos ives Gemisch. 
 
    Lagerung                                                                  
    Anforderungen an Lagerräume und Behälter:  
    Elektrische Einrichtrungen müssen den Normen en tsprechend explosions- 
    geschützt sein. Böden müssen elektrisch leitfäh ig sein. Behälter dicht 
    geschlossen halten. Behälter nicht mit Druck le eren, kein Druckbehälter! 
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Handelsname LEINÖLFIRNIS                                                        
___________________________________________________ _____________________________ 
    Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Z utritt untersagt. 
    Geöffnete Behälter sorgfältig verschliessen und  aufrecht lagern, um 
    jegliches Auslaufen zu verhindern. 
    Zusammenlagerungshinweise:  
    Von stark sauren und alkalischen Materialien so wie Oxydationsmitteln 
    fernhalten. 
 
    Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  
    Stets in Behältern aufbewahren, die dem Origina lgebinde entsprechen. 
    Hinweise auf dem Etikett beachten. Lagerung zwi schen   0 und  30 °C an 
    einem trockenen und gut gelüfteten Ort. 
    Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schüt zen. Von Zündquellen 
    fernhalten. 
    Lagerklasse:  ---- 
    Lagerung in Uebereinstimmung mit den Vorschrift en über das Lagern 
    brennbarer Flüssigkeiten (VbF). 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
8.  Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüst ungen                  
    Technische Schutzmassnahmen                                               
    Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale  Absaugung oder allgemeine 
    Abluft erreicht werden. Falls dies nicht ausrei cht, um die Lösemittel- 
    dampfkonzentration unter den MAK-Grenzwerten zu  halten, muss ein 
    geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. 
 
    Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenenen, zu überwa chenden Grenzwerten:    
 
    CAS-Nr.    Bezeichnung des Stoffes                     MAK-Wert  
    --- 
 
    Die angegebenen Werte sind den bei der Erstellu ng gültigen 
    Listen (z.B. TRGS 900 für die Bundesrepublik De utschland) 
    entnommen. 
 
    Persönliche Schutzausrüstung                                              
    Atemschutz  
    Liegt die Lösungsmittelkonzentration über den M AK-Grenzwerten, so muss 
    ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzger ät getragen werden. 
    Handschutz  
    Schutzhandschuhe tragen. 
    Bei längerem oder wiederholtem Kontakt: Schutzc remes für die Hautflächen, 
    die mit dem Produkt in Kontakt kommen. Empfehlu ngen der Hersteller 
    beachten. 
    Augenschutz  
    Zum Schutz gegen Lösemittelspritzer Schutzbrill e tragen. 
    Körperschutz  
    Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser ( Baumwolle) oder hitze- 
    beständiger Synthetikfaser. Nach Kontakt Hautfl ächen gründlich waschen. 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
9.  Physikalische und chemische Eigenschaften                                 
    Form:     flüssig       Farbe:  gelb 
    Geruch:   beinahe geruchlos 
                          Wert            Einheit        Methode  
    Flammpunkt             >  67           °C             DIN 5321 3 
    Zündtemperatur                         °C             DIN 51794 
    Untere Ex-Grenze                       Vol.% 
    Obere  Ex-Grenze                       Vol.% 
    Dampfdruck bei 20°C  
    Dichte bei 20°C        0.930           g/ml           DIN 53217 
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Handelsname LEINÖLFIRNIS                                                        
___________________________________________________ _____________________________ 
    Viskosität bei 23°C    >300            mPas 
    Löslichkeit in Wasser  Nicht mischbar 
    Lösemittelgehalt       0.8             % 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
10. Stabilität und Reaktivität                                                
 
    Zu vermeidende Bedingungen:  
    Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung 
    stabil (siehe Abschnitt 7) 
    Zu vermeidende Stoffe:  
    Von stark sauren und alkalischen Materialien so wie Oxydationsmitteln 
    fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeide n. 
    Gefährliche Zersetzungsprodukte:  
    Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zerse tzungsprodukte wie z.B. 
    Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide entstehen. 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
11. Angaben zur Toxikologie                                                   
    Es sind keine Angaben über die Zubereitung verf ügbar. Das Einatmen von 
    Lösemittelanteilen oberhalb des MAK-Grenzwertes  kann zu Gesundheits- 
    schäden wie Reizung der Schleimhäute und Atmung sorgane, Nieren- und 
    Leberschäden sowie der Beeinträchtigung des zen tralen Nervensystems 
    führen. Anzeichen und Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, 
    Muskelschwäche, betäubende Wirkung und in Ausna hmefällen Bewusstlosigkeit. 
    Längerer oder wiederholter Kontakt mit dem Prod ukt beeinträchtigt die 
    natürliche Hautrückfettung und führt zum Austro cknen der Haut. Das Produkt 
    kann dann durch die Haut in den Körper gelangen . Lösemittelspritzer können 
    Reizungen am Auge und reversible Schäden verurs achen. 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
12. Angaben zur Oekologie                                                     
    Es sind keine Angaben über die Zubereitung verf ügbar. Nicht in die 
    Kanalisation gelangen lassen. 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
13. Hinweise zur Entsorgung                                                   
    Das Produkt darf nicht in die Kanalisation oder  Gewässer geleitet werden. 
    Abfallentsorgung entsprechend den Vorschriften.  
    Für Lacke, Härter, Verdünnungen und Zusatzmitte l kommen je nach Be- 
    schaffenheit des Abfalls folgende Abfallschlüss elnummern in Frage: 
          55503 Lack- und Farbschlamm 
          55512 Altlacke, Altfarben, nicht ausgehär tet 
          55402 Lösemittelhaltige Schlämme ohne hal ogenierte org. Lösemittel 
          55370 Lösemittelgemische ohne halogeniert e org. Lösemittel 
          55502 Altlacke, Altfarben, soferne lösemi ttel- und/oder schwer- 
                metallhältig, sowie nicht voll ausg ehärtete Lackreste. 
          55513 Altlacke, Altfarben, ausgehärtet 
 
    Restentleerte Gebinde können normalerweise über  ARA entsorgt werden. 
    Ungereinigte Gebinde sind wie die Inhaltsstoffe  zu behandeln. 
    Weitere Hinweise zur Entsorgung von überwachung sbedürftigen Abfällen 
    können der TA-Abfall, Teil 1 entnommen werden. 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
14. Angaben zum Transport                                                     
    Transport nur nach Transportrvorschriften für S trasse (ADR). 
    Schiene (RID), See (IMDG) und Luft (ICAO/IATA).  
 
    Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschre itend/Inland)          
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Handelsname LEINÖLFIRNIS                                                        
___________________________________________________ _____________________________ 
    ADR/RID-GGVS/E Klasse:  kein Gefahrengut  Ziffer/Buchstabe   UN-Nr.: ---- 
    Bezeichnung des Gutes:  Kein Gefahrengut 
 
    Seeschiffstransport IMDG/GGV-See                                          
    IMDG/GGVSee-Klasse:     none            UN-Nr.:  ---- PG:  
    EmS-Nr.:                ---             MFAG  :  --- 
    Marine pollutant:       N 
    Proper shipping name:  No Dangerous good/ not restricted 
    Bemerkungen:  
 
    Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR                                        
    ICAO/IATA-Klasse:       none            UN-Nr.:  ---- PG:  
    Proper shipping name:  No Dangerous good/ not restricted 
    Bemerkungen:  
___________________________________________________ _____________________________ 
 
15. Vorschriften                                                              
    Giftklasse:   BAG T-Nr.:  
 
    Kennzeichnung nach der Gefahrenstoffverordnung 
    Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produ ktes:  keine Kennzeichnung 
 
    Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettie rung: 
    --- 
 
    R- und S-Sätze:  
     --- 
 
 
    Angaben nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
    Wassergefährdungsklasse: 1 
 
    Angaben zum Immissionsschutz 
    TA-Luft   I:   0.0 %  II:   0.8 %  III:   0.0 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
16. Sonstige Angaben                                                          
 
    R-Sätze mit jeweiliger/n Kennziffer/n aus Absch nitt 2: 
 
     --- 
 
    Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt ent sprechen unserem gegenwär- 
    tigen Wissensstand und genügen der nationalen s owie der EG-Gesetzgebung. 
    Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch 
    unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt dar f ohne schriftliche 
    Genehmigung keinem anderen als dem in Abschnitt  1 genannten Verwendungs- 
    zweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für di e Einhaltung aller 
    notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwor tlich. 
    Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt bes chreiben die Sicherheits- 
    anforderungen unseres Produktes und stellen kei ne Zusicherung von 
    Produkteigenschaften dar. 
    Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt sin d erforderlich nach 
    Paragraph 14 der Gefahrstoffverordnung. 
 
 


